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23/2019 

Bekanntmachung 
 

Gesamtabschluss der Stadt Bad Wünnenberg  
für das Haushaltsjahr 2015 

 
 
Der Rat der Stadt Bad Wünnenberg hat in seiner Sitzung am 13.12.2018 folgende Beschlüsse ge-
fasst: 
 
„Der von der Sozietät B S L aus Detmold im Auftrag des Rechnungsprüfungsausschusses geprüften 
Gesamtabschluss zum 31.12.2015 sowie den Lagebericht einschließlich des Anhanges wird gemäß § 
96 und 116 der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) festgestellt und dem Bürgermeister uneinge-
schränkt Entlastung erteilt.  
 
Der Gesamtabschluss 2015 schließt mit folgenden Ergebnissen ab: 
 

1. Gesamtbilanz zum 31.12.2015 
 
Aktiva zum 31.12.2015   = 132.647.837,15 € 
Passiva zum 31.12.2015   = 132.647.837,15 € 

 
 

2. Gesamtergebnisrechnung 2015 
 
Erträge      =   33.527.874,40 € 
Aufwendungen    =   31.509.369,67 € 
Gesamtjahresüberschuss   =     2.018.504,73 € 

  
 
Der Gesamtabschluss 2015 einschließlich des gem. § 117 Abs. 1 GO NRW beizufügenden Beteili-
gungsberichtes werden hiermit öffentlich bekannt gemacht.  
 
Der Gesamtabschluss ist gemäß § 96 Abs. 2 GO NRW dem Landrat als untere staatliche Verwal-
tungsbehörde in Paderborn am 17.12.2018 angezeigt worden. Dieser hat mit Verfügung vom 
09.01.2019 mitgeteilt, dass gegen den Gesamtabschluss der Stadt Bad Wünnenberg für das Haus-
haltsjahr 2015 keine Bedenken geltend gemacht werden. 
 
Der Gesamtabschluss der Stadt Bad Wünnenberg für das Haushaltsjahr 2015 liegt bis zur Bestäti-
gung des Abschlusses 2017 zur Einsichtnahme öffentlich aus und kann während der Dienststunden 
im Rathaus Bad Wünnenberg, Poststraße 15, Ortsteil Fürstenberg, Zimmer 19, eingesehen werden.  
 
 
Bad Wünnenberg, 14.01.2019 
 
 
Stadt Bad Wünnenberg 
Der Bürgermeister 

 
Christoph Rüther 
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24/2019 

Bekanntmachung 
 

Gesamtabschluss der Stadt Bad Wünnenberg  
für das Haushaltsjahr 2016 

 
Der Rat der Stadt Bad Wünnenberg hat in seiner Sitzung am 13.12.2018 folgende Beschlüsse ge-
fasst: 
 
„Der von der Sozietät B S L aus Detmold im Auftrag des Rechnungsprüfungsausschusses geprüften 
Gesamtabschluss zum 31.12.2016 sowie den Lagebericht einschließlich des Anhanges wird gemäß § 
96 und 116 der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) festgestellt und dem Bürgermeister uneinge-
schränkt Entlastung erteilt.  
 
Der Gesamtabschluss 2016 schließt mit folgenden Ergebnissen ab: 
 

1. Gesamtbilanz zum 31.12.2016 
 
Aktiva zum 31.12.2016   = 132.077.981,10 € 
Passiva zum 31.12.2016   = 132.077.981,10 € 

 
 

2. Gesamtergebnisrechnung 2016 
 
Erträge      =   35.801.049,30 € 
Aufwendungen    =   34.487.585,42 € 
Gesamtjahresüberschuss   =     1.313.463,88 € 

  
 
Der Gesamtabschluss 2016 einschließlich des gem. § 117 Abs. 1 GO NRW beizufügenden Beteili-
gungsberichtes werden hiermit öffentlich bekannt gemacht.  
 
Der Gesamtabschluss ist gemäß § 96 Abs. 2 GO NRW dem Landrat als untere staatliche Verwal-
tungsbehörde in Paderborn am 17.12.2018 angezeigt worden. Dieser hat mit Verfügung vom 
09.01.2019 mitgeteilt, dass gegen den Gesamtabschluss der Stadt Bad Wünnenberg für das Haus-
haltsjahr 2016 keine Bedenken geltend gemacht werden. 
 
Der Gesamtabschluss der Stadt Bad Wünnenberg für das Haushaltsjahr 2016 liegt bis zur Bestäti-
gung des folgenden Abschlusses zur Einsichtnahme öffentlich aus und kann während der Dienst-
stunden im Rathaus Bad Wünnenberg, Poststraße 15, Ortsteil Fürstenberg, Zimmer 19, eingesehen 
werden  
 
 
Bad Wünnenberg, 14.01.2019 
 
 
Stadt Bad Wünnenberg 
Der Bürgermeister 

 
Christoph Rüther 
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25/2019 

 
Bekanntmachung 

 
Jahresabschluss der Stadt Bad Wünnenberg  

für das Haushaltsjahr 2017 
 
 
Der Rat der Stadt Bad Wünnenberg hat in seiner Sitzung am 13.12.2018 folgende Beschlüsse ge-
fasst: 
 
„Der von der Sozietät B S L aus Detmold im Auftrag des Rechnungsprüfungsausschusses geprüfte 
Jahresabschluss zum 31.12.2017 sowie der Lagebericht einschließlich des Anhanges wird gemäß § 
96 Abs. 1 GO NRW festgestellt. 
 
Der ausgewiesene Jahresüberschuss in Höhe von 938.086,79 € wird der Ausgleichsrücklage zuge-
führt.   
 
Aufgrund des geprüften und festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2017 wird dem Bürgermeis-
ter gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW Entlastung erteilt.“ 
 
Die vorstehenden Beschlüsse werden hiermit gemäß § 96 Abs. 2 GO NRW öffentlich bekannt ge-
macht.  
 
Der Jahresabschluss mit seinen Anlagen in gemäß § 96 Abs. 2 GO NRW dem Landrat als untere 
staatliche Verwaltungsbehörde in Paderborn am 17.12.2018 angezeigt worden. Dieser hat mit Verfü-
gung vom 08.01.2019 mitgeteilt, dass gegen den Jahresabschluss der Stadt Bad Wünnenberg für das 
Haushaltsjahr 2017 keine Bedenken geltend gemacht werden. 
 
Der Jahresabschluss der Stadt Bad Wünnenberg für das Haushaltsjahr 2017 mit seinen Anlagen ist 
ab dem 31.01.2019 bis zur Feststellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2018 während 
der Dienststunden im Rathaus Bad Wünnenberg, Poststraße 15, Ortsteil Fürstenberg, Zimmer 19, für 
jedermann zur Einsichtnahme verfügbar.  
 
 
 
 
Bad Wünnenberg, 14.01.2019 
 
 
Stadt Bad Wünnenberg 
Der Bürgermeister 
 

 
 
 
Christoph Rüther 
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26/2019 
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28/2019 

 
Öffentliche Zustellung 
 
 
eines Bescheides des Kreises Paderborn 
 
 
Herrn 
Constantin Bordeianu 
zuletzt wohnhaft: Renzstr. 8, 67547 Worms 
Aufenthalt derzeit nicht bekannt 
 
 
wird davon unterrichtet, dass beim Kreis Paderborn - Straßenverkehrsamt / Zulassungsbehörde - , An der 
Talle 7, 33102 Paderborn, Zimmer 123, während der üblichen Sprechzeiten (Montag bis Freitag 07.30 bis 
12.00 Uhr, Dienstag von 14.00 bis 16.00 Uhr und Donnerstag von 14.00 bis 18.00 Uhr) der Bescheid des 
Kreises Paderborn vom 11.01.2019 (Az.: 36.1 VA/1 PB-LM1291)  in seiner Zulassungsangelegenheit einge-
sehen werden kann. 
 
Kreis Paderborn 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 
gez. Berhorst 
 
 
 

29/2019 
 

Öffentliche Zustellung 
 

 
eines Bescheides des Kreises Paderborn 
 
 
Herrn 
Torsten Nitsche 
zuletzt wohnhaft: Am Bahneinschnitt 106, 33098 Paderborn 
Aufenthalt derzeit nicht bekannt. 
 
 
wird davon unterrichtet, dass beim Kreis Paderborn - Straßenverkehrsamt / Zulassungsbehörde - , An der 
Talle 7, 33102 Paderborn, Zimmer 123, während der üblichen Sprechzeiten (Montag bis Freitag 07.30 bis 
12.00 Uhr, Dienstag von 14.00 bis 16.00 Uhr und Donnerstag von 14.00 bis 18.00 Uhr) der Bescheid des 
Kreises Paderborn vom 15.01.2019 (Az.: 36.1/PB-TR150) in seiner Zulassungsangelegenheit eingesehen 
werden kann. 
 
Kreis Paderborn 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 
gez. Schäfer 
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30/25019 
 

Öffentliche Zustellung 
 
 
eines Bescheides des Kreises Paderborn 
 
 
 
Herrn 
Marcel Florian Akan 
zuletzt wohnhaft: Busdorfwall 12, 33098 Paderborn 
Aufenthalt derzeit nicht bekannt. 
 
 
wird davon unterrichtet, dass beim Kreis Paderborn - Straßenverkehrsamt / Zulassungsbehörde - , An der 
Talle 7, 33102 Paderborn, Zimmer 123, während der üblichen Sprechzeiten (Montag bis Freitag 07.30 bis 
12.00 Uhr, Dienstag von 14.00 bis 16.00 Uhr und Donnerstag von 14.00 bis 18.00 Uhr) der Bescheid des 
Kreises Paderborn vom 15.01.2019 (Az.: 36.1/PB-LO209) in seiner Zulassungsangelegenheit eingesehen 
werden kann. 
 
Kreis Paderborn 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 
gez. Schäfer 
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31/2019 

 

Gem. § 24 Abs. 2 i. V. m. § 29 Abs. 4 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit 

(GkG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 01.10.1979 (GV. NRW. S. 621, zuletzt ge-

ändert durch Gesetz vom 03.02.2015 (GV. NRW. S. 204) genehmige ich die öffentlich-

rechtliche Vereinbarung zur Durchführung von Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehren. 

 

Die vorstehende öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Zusammenarbeit zwischen der 

Stadt Delbrück und der Gemeinde Hövelhof zur Durchführung von Einsätzen der Freiwilligen 

Feuerwehren vom 16.11.2018 und ihre Genehmigung werden gem. § 24 Abs. 3 GkG hiermit 

öffentlich bekannt gemacht. 

 

 

 

Paderborn, den 26.11.2018 

 

gez. 

 

Manfred Müller 

Landrat 
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32/2019  

 

Gem. § 24 Abs. 2 i. V. m. § 29 Abs. 4 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit 

(GkG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 01.10.1979 (GV. NRW. S. 621, zuletzt ge-

ändert durch Gesetz vom 03.02.2015 (GV. NRW. S. 204) genehmige ich die öffentlich-

rechtliche Vereinbarung zur Durchführung von Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehren. 

 

Die vorstehende öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Zusammenarbeit zwischen der 

Stadt Delbrück und der Stadt Salzkotten zur Durchführung von Einsätzen der Freiwilligen 

Feuerwehren vom 09.01.2019 und ihre Genehmigung werden gem. § 24 Abs. 3 GkG hiermit 

öffentlich bekannt gemacht. 

 

 

 

Paderborn, den 18.01.2019 

 

gez. 

 

Manfred Müller 

Landrat 
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